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IV.

Die hier abschließend für die monographische Dar

stellung der Aktiengesellschaften entworfenen Dispo
sitionen sind gleichmäßig für alle derartigen Unter

nehmungen des Inlandes sowie des Auslandes bestimmt.

Aber sie sind, um dies nochmals zu betonen, Sammel

dispositionen, die erweitert oder unter Umständen

für das Einzelunternehmen nur teilweise verwertet

werden können. Der Bearbeiter hat in kritischer Son

dierung nach Lage der Verhältnisse die Einzelpunkte

auszuwählen. Auch ist deren Scheidung oder Kombi

nation in der Art empfehlenswert, daß für die einzelnen

Industriezweige und Bankarten ein Unterkapitel, wie

z. B. die Finanzpolitik der deutschen Elektrizitätsgesell

schaften auf Aktien, die Produktionspolitik der Montan

unternehmungen, die Sozialpolitik der Effektenbanken

usw., zur Behandlung gelangt. Jedenfalls dürften die

Kollektiv- oder Teiluntersuchungen, in richtiger Form

vorgenomman und durchgeführt, von außerordentlicher

Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis sein. Sie

werden die volle volkswirtschaftliche Schwerkraft der

großen Kapitalassoziationen für die Zwecke der Güter

erzeugung und des Geldverkehrs scharf darzulegen

vermögen, ein Mittel der Schulung für den Lernenden

sein und die Aufmerksamkeit auf technische, finanzielle

und soziale Reformen lenken, die im Interesse des Einzel

unternehmens, des in Frage stehenden Industriezweiges

und des öffentlichen Wohles j eweilig geboten sind. Reiches

statistisches Material, das bisher vollständig brach gelegen,

käme zur Verarbeitung, und durch derartige umfassende

Untersuchungen könnte für die Wirtschaftsgeschichte der

einzelnen Staaten ein Unterbau geschaffen werden,


